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Kelkheim, 25.03.2022 
  

Liebe Sportfreunde, 
 
 
Mit großer Sorge verfolgen wir die Spielberichte aller Spiele im Main-Taunus-Kreis. 
 
Leider mussten wir feststellen, dass der Ton auf den Sportplätzen des MTK von Spieltag 
zu Spieltag immer ruppiger und rauer wird. 
Diesen negativen Trend können wir als Kreisjugendausschuss in keinster Weise 
hinnehmen oder akzeptieren! 
 
Mit großer Sorge nehmen wir Übergriffe von Zuschauern, Fans und Eltern an den 
Spieltagen war.  
Übergriffe gegenüber Schiedsrichtern, sowohl verbal als auch körperlich sind leider 
aktuell an der Tagesordnung!!! 
 
Die Entwicklung, dass es vermehrt zu Spielabbrüchen gekommen ist, empfinden wir als 
besorgniserregend und wir sind nun zum Handeln gezwungen! 
 
Die Schiedsrichter Vereinigung Main Taunus hat ihrerseits bereits auf die Spielabbrüche 
reagiert! 
 
Diese wird keine Heim- und Auswärtsspiele der Mannschaft des verursachenden Vereins 
besetzen, bei denen es zu Spielabbrüchen mit Übergriffen gekommen ist!   
 
Hinter dieser Entscheidung stehen auch wir als Kreisjugendausschuss! 
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Der Kreisjugendausschuss wird aufgrund der negativen Entwicklung, alle die ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten und Maßnahmen im Sinne der Strafordnung 
ausschöpfen. 
 
Wir werden diese Entgleisungen nicht dulden und ebenfalls ein Zeichen gegen Gewalt 
und Übergriffe setzen! 
 
Wir werden nach Strafordnung §8 Abs.6 vorgehen! 
 
§ 8 Spielverbot   

6. In Fällen besonders schwerwiegender Vergehen gegen § 37, § 39, § 39a oder § 40 

Strafordnung kann der Vorsitzende des zuständigen Sportgerichts auf Antrag des 

zuständigen Fußballwartes im schriftlichen Verfahren auf die Dauer von längstens 

einem Monat anordnen, dass der beschuldigte Verein bis zur Verhandlung und 

Entscheidung durch das Sportgericht vorläufig vom Spielbetrieb ausgeschlossen 

wird. Das vorläufige Spielverbot ist auf das im Urteil ausgesprochene Spielverbot 

anzurechnen. 

 
Wir appellieren an alle Vereine, den Dialog mit Spielern, Trainern, Fans und Eltern zu 
suchen! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Für den Kreisjugendausschuss 
P. Würth 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
P. Brügging-Würth 

Kreisjugendwart MTK 

Hessischer Fußball-Verband e. V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


